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In eiınem e1 CI1CI1 eıl mMıt dem Titel „Konsequenzen” hat der ert. 4A4US den Ergeb-
nıssen seiıner n

Probleme flomatıschen Untersuchungen noch einıge Folgerungen über allgemeı1-
Geschichtswissenschatt SCZOHCH,; VO ıhnen ZU Abschlufß

och wel angeführt: Da der ‚Libellus de rebus Ireverensibus‘, eıne „mehr schlecht
als recht Ya Stoffsammlung für die Interessen des rierer Erzbischofs“ (260), das
als gefälscht erkannte 111 368 in seiın Materıal einbezieht, kann trühestens 1m
etzten Drittel des U ahrhunderts entstanden se1n. St Maxımın 1e] 1in der othrin-

ısschen Vo teientwıc UuNs offenbar keıne Vorreiterrolle Z dıe 1n Benzos gefälschten
ıplomen estgelegten Vogteiregelungen gehen nämlıch wahrscheinlich nıcht aut eın

echtes Vogteiweistum Heinrichs 85R VO 1056 zurück.
Passayu Franz-Reiner Erkens

Brı ıtte Meduna: Studıen ZU Formular der stlıchen Justizbriefe V}

exander {I11 bıs Innocenz I1 (1159-1216): P NO obstantıbus-Formel.
Osterreichische Akademıie der Wiıssenschaften. Philosophisch-Historische Klasse.

Sıtzungsberichte 536);, Wıen (Verlag der Osterreichischen Akademıe der Wıssen-
schaften) 1989, 187 o E kt
Nach eıner knappen Eınleitung skizziert dıe Vertfasserin 1m ersten 'eıl (9—62 die

Grundlagen der pa stlıchen Gerichtsbarkeıt 1mM 12. Jahrhundert, diese Weıse
den Sıtz Leben ur die Entstehung der non-obstantıbus-Formel erhellen. Neben
der Rezeption dCS römiıschen Rechts,  c der Entstehung der Kanonistık un der Ent-
wicklung des römisch-kanonischen Prozefßrechts 1st besonders die gestärkte Stellung
dCS Papsttums und eine 1n der Hälfte des ahrhunderts wachsende Flut VO Pro-
ZCesSsemn uch der päpstlichen Kurıe SCHNCH.: Außer den Antworten auftf konkrete
Anfragen 1n ıhren Dekretalen rechtlichen Problemen konnten d1€ Papste 11UT durch
die Delegierung vieler Prozesse rechtskundige Bischöfe, bte der andere Autori1-
tatspersonen eıner befriedigenden Regelung kommen. Darın lagen ber uch
Schwächen des 5Systems: Zur UÜberzahl dieser Prozesse tIru eın Mißbrauch der Ap el-
latıon nach Rom be1,; der u sehr dürftig durch die Klausel 995° A ellatiıone remotLta 1n
manchen päpstlichen Mandaten eingeschränkt werden konnte. el die Parteıen uch
durch unlautere Mittel manchmal S1C. wiıdersprechende Aufträge verschiedene Per-

erbaten der ga durch Fälschungen apstlıcher Briefe iıhrem Zie kom-
IN  e suchten, mu{fßte neben strafrechtlichen ıtteln der Bekämpfun VO Fälschungen
uch stemıimmanent durch ent rechende Klauseln Vorsor ten werden.

Au diesem Hıntergrund WIrf1mM zweıten eıl (63—91) 1e Entstehung, Funktion
un! Wirksamkeıt der non-obstantibus-Formel als Rechtsmiuttel untersucht. Unter
Alexander 11L bildeten sıch entsprechend den verschiedenen Rechtställen mehrere
Formtypen heraus, durch die eıne definitive (Neu)Entscheidung eınes Streittalles e1-

möglicht werden sollte: auch evtl. anders autende rühere päpstliche Briefe, die auf-
rund eınes anders dar stellten Sachverhalts N, sollten die NUu e-
ende Gerichtsentschei nıcht hindern „non praeiudicantıbus”). Besonders

Innozenz 111 eine 1IMAasse VO Briıe mıiıt „non-obstantıbus-Formel“.
54 / solcher Prozefß  N alle werden uch miıt Hılte VO ED  — ach Formtypen, Prozeßge-
genstand Gruppen VO Impetrenten (Bıttsteller) ausgewertetl.

Der dritte 'eıl 93—144) prüft das vermutete Verhältnis dieser Formt PCH den
Bittstellern aus den einzelnen Ländern. Neben den verschiedensten Ste len gedruck-
ten uellen kann Meduna tür Spanıen uch bisher och nıcht gedruckte pa stlıche

CI-Schreıiben einbeziehen, die Prot. Odilo Engels (Köln) gesammelt und deren
tung ermöglıcht hat Weil sıch Parteıen und dıe kurijale Behörde über die (allerdın
NUur relatıve) Wirksamkeit olcher Formeln 1mM klaren N, suchten dıe Petenten au
durch ıne Klausel garantıeren, da: 1n Zukuntft (während eınes Verfahrens) NECUEC

apstliche Weısun nNUur aut Bıtten beider Prozeßparteien ergehen durtten. Diese
iınflufß%nahme der arteien ber päpstliche Beamte un! Kardinäle WAar nıcht immer treı

VO zwielichtigen Mitteln bıs hin ZuUur Bestechung. Manche dieser Untersuchungen sınd
Jjetzt 1Ur möglıch, weıl nıcht Nur Materıial in reichem Ma(ße ZUuUr Auswertung 7137
Ve ugung steht, sondern uch z B durch dle große Untersuchung Prot. Herdes die
Audientia lıtterarum contradıctarum 1n ıhrer Entstehung un! Arbeitsweise se1it
Innozenz 111 gründlıch ertorscht 1St.



Miıttelalter 109

Im vierten un! etzten Teıl (145—169) beleuchtet die Vertasserin eınen Ausgangs-punkt für die untersuchte Formel 1m römiıschen Recht, spezıell in Cod 7.58.1 und
rüft ıhr Vorkommen be1 den Dekretisten. Weder 1n Werken der lonormannıschen
chule noch 1n der Schule VO Bologna kann S1e direkte Vorlagen ur die Entstehungdiıeser Formel tınden, sondern 1Ur Beıs ıele für deren Rezeption. Dabej sınd ‚We1

deutlich verschiedene Bereiche auseinan erzuhalten, W as Meduna bei der Auswertung(171 un! 160) NUur kn anmerkt: namlıch die Verleihung eines päpstlichen Privil
durch das für diesen r  Fal]l C9S,  erdas allgemeıne Recht geändert wiırd, W 4s 11UT aufgrundpäpstlichen plenitudo otestatıs möglıch WAäl, SOWIl1e die Aufhebung rüherer der
ers lautender päapstlıc Schreiben Zur Regelung eınes bestimmten Rechtstalles.

Dıie Vertasserin hat mıiıt ıhrer Arbeit der scheinbar I Zielsetzun einen
wichtigen Beıtra für das bessere Verständnis der päpstlichen Dekretalen und Ar-
eıt päpstlıc Kanzlei geleistet. Das umfangreıiche Literaturverzeichnis (173—
187) aßt die Weıte der benützten Quellen un: Literatur erkennen, obwohl S1Ce darın

spanıscheVeröffentlichun nıcht erwähnt, die S$1€e auf benützt. FEı
die be; Prof. Engels eingesehenen Xerokopien VO Papstbriefen und e1nı

111 e Anga ersche1-fur kat olısches Kır-11C  - jedoch über Üss1g, WE S1e be1 Artıkeln aus dem Archiıv
chenrecht neben der Band- un! Jahreszahl uch noch die jeweılıge Neue Fol angıbt,
W as DUr ırrıtıeren kann (zB 179,; S1e ber für Gıillmann neunmal Frıe rich
Franz als Vornamen ngıbt) Wenn S1e be] Zitaten aus dem Dekret Gratıians der dem
Liber Extra 1e uch dıe Spaltenzahl nach Friedberg angıbt, das für manche Be-
nNnmurzer ıne ı] se1ın, auch Wenn tür die Kanonuistık nıcht ıch 1St. 58 1st
scheinen! nach der Zeıle ausgefallen, weıl der atz nıcht stimmt. Dıie Summe
Ruftins 1st nach OUurons Forschungen autf 1164 datieren 115759 S 30
Anm. 103) Be1i den „Schwächen des Systems“ hätte 28 un! für die Gratiantexte
uch auf die Herkuntt VO Pseudo-Isidor verwıesen werden sollen. Anm 1st
der 1nweıls Schlufß unverständlich. Anscheinend sınd die tolgenden Seiten SCmeınt. 100 muüfste 1n der Mıiıtte der Seıite bei dem zıtierten Text nobiıs vermutlıch
„vobıs“ gelesen werden. Wıe die „nobilıs mulıer BeatrıxMittelalter  109  Im vierten und letzten Teil (145-169) beleuchtet die Verfasserin einen Ausgangs-  punkt für die untersuchte Formel im römischen Recht, speziell in Cod. 7.58.1 und  rüft ihr Vorkommen bei den Dekretisten. Weder in Werken der anglonormannischen  5  chule noch in der Schule von Bologna kann sie direkte Vorlagen für die Entstehung  dieser Formel finden, sondern nur Beispiele für deren Rezeption. Dabei sind zweı  deutlich verschiedene Bereiche auseinanderzuhalten, was Meduna bei der Auswertung  (171 und 160) nur kn  anmerkt: nämlich die Verleihung eines päpstlichen Privil  durch das für diesen  Fall  e  das allgemeine Recht geändert wird, was nur aufgrund  päpstlichen plenitudo  E  otestatis möglich war, sowie die Aufhebung früherer oder an-  ders lautender päpstlic  er Schreiben zur Regelung eines bestimmten Rechtsfalles.  Die Verfasserin hat mit ihrer Arbeit trotz der scheinbar engen Zielsetzung einen  wichtigen Beitrag für das bessere Verständnis der päpstlichen Dekretalen und der Ar-  beit der päpstlichen Kanzlei geleistet. Das umfangreiche Literaturverzeichnis (173-  187) läßt die Weite der benützten Quellen und Literatur erkennen, obwohl sie darin  e spanische  Veröffentlichungen nicht erwähnt, die sie auf S. 97 f. benützt. Ei  die bei Prof. Engels eingesehenen Xerokopien von Papstbriefen und eini  N:  e Anga  D  en erschei-  f  ür katholisches Kir-  nen jedoch überflüssig, so wenn sie bei Artikeln aus dem Archiv  chenrecht neben der Band- und Jahreszahl auch noch die jeweilige Neue Folge angibt,  was nur irritieren kann (z.B. S. 179, wo sie aber für Gillmann neunmal Friedrich statt  Franz als Vornamen angibt). Wenn sie bei Zitaten aus dem Dekret Gratians oder dem  Liber Extra je auch die Spaltenzahl nach Friedberg angibt, so mag das für manche Be-  nutzer eine  ilfe sein, auch wenn es für die Kanonistık nicht üblich ist. S. 58 ist an-  scheinend nach der 7. Zeile etwas ausgefallen, weil der Satz nicht stimmt. Die Summe  Rufins ist nach Gourons Forschungen jetzt auf 1164 zu datieren statt 1157-59 (S. 30  Anm. 103). Bei den „Schwächen des Systems“ hätte S. 28 und 31 für die Gratiantexte  auch auf die Herkunft von Pseudo-Isidor verwiesen werden sollen. S. 94 Anm. 3 ist  der Hinweis am Schluß unverständlich. Anscheinend sind die folgenden Seiten ge-  meint. S. 100 müßte in-.der Mitte der Seite bei dem zitierten Text statt nobis vermutlich  „vobis“ gelesen werden. Wie die „nobilis mulier Beatrix ... ohne Erlaubnis des Abtes  Messen zelebriert“ haben kann  108), ist für mich nicht vorstellbar. S. 135 bringt Me-  duna noch oder wieder den Ver:  (  asser von Dekretglossen Cardinalis mit dem Kardinal  Gratian in Beziehung, obwohl sie dabei auch meinen ersten diesbezüglichen Aufsatz  erwähnt (Anm. 175). S. 157 ff. wäre wohl die Beachtung der historischen Reihenfo  1  der Autoren ‚sinnvoll  e  wesen. S. 163 Z. 10 dürfte sie nicht „Eine“, sondern sol  f  „Diese Konstitution“  &b  ersetzen (haec!). S. 167 Anm. 106 wird von keinem der zitier-  ten Autoren die Abfassun  gszeit der Glossen des Laurentius Hispanus zur Complatio I  „zwischen 1194 und 1197“ angesetzt, was sicher zu früh ist.  rotz dieser kleinen Versehen im kanonistischen Bereich ist diese Dissertation für  den eigentlich untersuchten Gegenstand eine wertvolle Forschungsleistun  Würzburg  R;4do  ?f Weigand  Robert E. Lerner: The Powers of Prophecy. The Cedar of Lebanon Vision from  the Mon:  ol Onslaught to the Dawn of the Enlightenment. Berkele  London  0  U  niversity of California Press) 1983, 249 S., geb  y.— Los Angeles —  Mittelalterliche Prophetien und eschatologische  rwartungen nimmt Robert  E. Lerner in seiner präzisen und eindringlichen Studie zum Ansatzpunkt der Erfor-  schung vergangener  entalitäten. Dabei ıst der Buchtitel „The Powers of Prophecy“  programmatisch zu verstehen, gelingt es Lerner doch, plausibel zu machen, wie stark  olitisch-religiöse Prophetien den von einem nahen Weltende ausgehenden mittelalter-  f  chen und frühneuzeitlichen Menschen beeinflußt haben.  Statt die spektakulären Prophetien, wie etwa die Joachim von Fiores, aufzugreifen  oder sich auf die Suche nach „frührevolutionären“ gesellschaftspolitischen Vorstellun-  en in mittelalterlichen Zukunftsvisionen zu begeben, wählt Lerner bewußt eine popu-  äre, anonym herausgegebene Vorhersage zum Gegenstand seiner Untersuchung, „the  commonplace prophetic ideas as expressions of collective and recurring concerns“ (S.  2). Nicht nur den Text selbst, sondern seine Verbreitungsarten, seine  ezeption und  seine Aussagekraft für kollektive Mentalitäten will Lerner untersuchen, wobei er auch  nicht publizierte Versionen berücksichtigt.hne Erlaubnis des Abtes
Messen zelebriert“ haben kann 108), 1St für miıch nıcht vorstellbar. 135 bringt Me-
duna och der wıeder den VerP VO Dekret lossen Cardınalıs mıiıt dem Kardınal
ratıan ın Beziehung, obwohl sS1e dabei uch LLLE11T1C1 ersten diesbezüglichen Autsatz
erwähnt (Anm. 175) 157 tt. ware wohl die Beachtung der historischen Reihento
der utoren sinnvoll 163 10 dürfte S1€e nıcht 99  ıne“, sondern soln
„Diese Konstitution“ A (haec'!). 167 Anm. 106 wırd VO keinem der zıtler-
ten utoren die Abtassungszeit der Glossen des Laurentius Hıspanus ZuUur Complatıo„zwiıschen 1194 un: aNngeESETZL, W as sıcher ru 1St.

rqtz dieser kleinen Versehen 1m kanonistischen Bereich 1st diese Dissertation tür
den eigentlich untersuchten Gegenstand eine wertvolle ForschungsleistunWäürzburg R;4doW Wezigand

Robert Lerner: The Powers of Pro hec The Cedar of Lebanon Vısıon trom
the Mon ol Onslaught the Dawn of En ıghtenment. Berkele
London nıversıty of Calıtornia Press 1983, 249 %e eb S Los Angeles
Mittelalterliche Prophetien un! ESC atologische rwar' tungen nımmt Robert
Lerner 1ın seiner räzısen un eindringlichen Studie Zu Ansatzpunkt der rtor-

schung vVergan OTGT entalıtäten. Dabe! 151 der Buchtitel 99 Powers of Pro hecy“
Ogrammalısc verstehen, gelingt Lerner doch, lausıbel machen, WIC stark

olıtisch-religiöse Pro hetien den VO einem nahen We tende ausgehenden mıttelalter-
hen unı frühneuzeit ichen Menschen beeintlufßt haben
Statt die ektakulären Prophetien, Ww1e Liwa die oachım VO Fıores, aufzugreifender sıch die Suche nach „frührevolutionären“ gesellschaftspolitischen Vorstellun-

1n muıttelalterlichen Zukunttsvisionen begeben, waählt Lerner bewuft ıne PODU-are, aNnNON herausgegebene Vorhersage UE Ge enstand seiner Untersuchung, „the
COMMONP ACEe rophetic ıdeas of ective 3.I'ld recurrın concerns” (S.2 Nıcht 1Ur Text bst, SO 6711} seıne Verbreitungsarten, seıne un!
seıne Aussa ekraft für kollektive Mentalitäten 11 Lerner untersuchen, wobei uch
nıcht publızıerte Versionen berücksichtigt.


